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Der Beobachterstatus des Heiligen Stuhls –  
historisches Relikt oder zukunftsweisendes Modell? 
Marco Kalbusch

Der Heilige Stuhl, das oberste Leitungsorgan der ka-
tholischen Kirche, arbeitet seit den Anfangszeiten 
der Vereinten Nationen mit der Weltorganisation 
zusammen. Er ist zudem Mitglied verschiedener 
Sonderorganisationen, Vertragsstaat einiger völ-
kerrechtlicher Verträge, die im Rahmen der UN zu-
stande gekommen sind, und genießt als Beobach-
terstaat bestimmte Teilnahmerechte, die nahe an die 
eines Mitgliedstaats kommen. Diese Sonderstellung 
ist bemerkenswert, scheint aber von der General-
versammlung ausdrücklich gewünscht zu sein.

In ihrem Beitrag ›Unheilige Allianz oder segensrei-
che Partnerschaft‹ verweist Jelka Mayr-Singer auf 
die Debatte um den Beobachterstatus des Heiligen 
Stuhls und stellt die Frage, ob die katholische Kirche 
»der Welt als moralisches Gewissen nicht mehr zu 
bieten [habe] als politische Macht«.1 Religiöse Fak-
toren spielen in den internationalen Beziehungen eine 
bedeutendere Rolle als noch vor wenigen Jahren. 
Dieser Beitrag widmet sich der besonderen Stellung 
des Heiligen Stuhls, auch Apostolischer Stuhl ge-
nannt, in den Vereinten Nationen.2 Er ist Inhaber der 
höchsten, absoluten Gewalt in der katholischen Kir-
che, die eine weltumspannende, internationale und 
supranationale Struktur hat.3 Dem Heiligen Stuhl 
wird heute Völkerrechtssubjektivität zuerkannt.4 Da-
bei handelt es sich nicht um ein historisches Relikt 
oder eine Verlegenheitslösung, sondern um einen Be-
standteil des internationalen Rechtslebens, der von 
den Staaten bewusst beibehalten wird. Seit dem Jahr 
1964 ist der Heilige Stuhl durch einen Ständigen 
Beobachter bei den Vereinten Nationen vertreten. 

Unter der Bezeichnung Heiliger Stuhl oder Apo-
stolischer Stuhl versteht man den Bischof von Rom 
(den Papst), der die universale katholische Kirche 
verkörpert, sowie die kurialen Leitungsgremien, die 
für die Leitung der katholischen Kirche Verantwor-
tung tragen. Der Staat der Vatikanstadt, gegründet 
durch die Lateranverträge von 1929, wird nach herr-
schender Lehre als Staat gesehen, der alle Staatsele-
mente aufweist. Dabei wird oftmals einschränkend 
erwähnt, dass er ausschließlich »als Unterlage für 
die ungestörte Ausübung der geistlichen« Souverä-
nität des Heiligen Stuhls und der Untermauerung 
seiner internationalen juristischen Stellung dient.5  

»La Chiesa non fa politica«,6 sagte Kardinal 
Martino, lenkte jedoch ein, dass es sich nicht ver-
meiden lasse, dass die Berufung zur universalen Ver-
kündungstätigkeit der Kirche, wie sie sich aus der 
katholischen Soziallehre und der Enzyklika ›Pacem 

in Terris‹ (Friede auf Erden) von Papst Johannes 
XXIII. aus dem Jahr 1963 ergibt, international po-
litische Folgen haben kann.

Als ihr oberstes Leitungsorgan nimmt der Heili-
ge Stuhl an den internationalen Beziehungen teil 
und leistet so einen Beitrag zur Stiftung und Erhal-
tung einer internationalen Ordnung und zur Her-
stellung angemessener menschlicher Beziehungen 
zwi schen den Völkern.7 Er macht sich die Interessen 
der internationalen Gemeinschaft, wie sie sich in ver-
schiedenen internationalen Erklärungen und Abkom-
men wiederfinden, zu Eigen und setzt sich für sie aus 
einer humanitären, moralischen und spirituellen Per-
spektive ein.8  

Nach der Bestimmung des Kanon 113 Paragraf 1 
des kirchlichen Gesetzbuchs (Codex Iuris Canonici 
– CIC) haben sowohl die katholische Kirche als 
auch der Apostolische Stuhl als »moralische Perso-
nen« eine jeweils eigene Rechtspersönlichkeit9 nach 
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göttlichem Recht, aus der man auch einen Anspruch 
auf Völkerrechtspersönlichkeit ableiten kann.10  

Kanon 362 CIC bestätigt das »angeborene und 
unabhängige Recht« des Papstes, Gesandte »zu er-
nennen und sie (...) zu den Staaten und öffentlichen 
Autoritäten zu senden« und verweist im Weiteren 
auf das Völkerrecht. Auf diesen Grundlagen beruht 
die Akkreditierung von (Apostolischen) Nuntien bei 
gegenwärtig 175 Staaten,11 die im Rang eines Bot-
schafters ihre Tätigkeit als Vertreter des Papstes aus-
üben, und der Entsendung von Botschaftern zum 
Heiligen Stuhl. Der Heilige Stuhl unterhält auch bi-
laterale diplomatische Beziehungen mit der Europä-
ischen Union und besondere Beziehungen zur Pa-
lästinensischen Befreiungsorganisation sowie Russi - 
schen Föderation. Er ist Mitglied in zwölf interna-
tionalen Organisationen und vier regionalen Orga-
nisationen. Zu 15 internationalen Organisationen 
und drei regionalen Organisationen hat er Ständi-
ge Beobachter entsandt und bei fünf internationa-
len Organisationen ist er informeller Beobachter. 
Die Beobachter und Vertreter des Heiligen Stuhls bei 
den Vereinten Nationen, der Internationalen Atom-
energie-Organisation (IAEA) und internationalen 
Konferenzen sind Gesandte des Papstes, die sowohl 
Kleriker als auch Laien sein können. Traditionell 
hat der Ständige Beobachter des Heiligen Stuhls bei 
den Vereinten Nationen den Rang eines Nuntius und 
somit die Bischofsweihe erhalten.

Völkerrechtliche Grundlagen

Die Völkerrechtspersönlichkeit des Heiligen Stuhls 
ist weitgehend als herrschende Lehre anerkannt, wo-
bei es verschiedene Begründungsansätze gibt, die 
für diesen Beitrag jedoch nicht relevant sind.12 Die 
Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen ver-
tritt die Ansicht, dass es sich bei der Völkerrechts-
persönlichkeit um eine soziale Realität handelt und 
hat dies 1959 und 1962 in den Vorbereitungsarbei-
ten für die Wiener Vertragsrechtskonvention fest-
gestellt.13 Trotz seiner Völkerrechtssubjektivität er-
füllt der Heilige Stuhl jedoch nicht die konstitutiven 
Voraussetzungen der Staatlichkeit, auch wenn er über 
den Staat der Vatikanstadt die Territorialhoheit aus-
übt.14

Der Heilige Stuhl als  
Mitglied im UN-System …

Beeinflusst durch die katholische Soziallehre, ver-
wendet der Heilige Stuhl das Bild der ›Familie der 
Völker‹, um die Organisation der Vereinten Natio-
nen zu beschreiben. Die wichtige Rolle der Verein-
ten Nationen wurde bereits in der Enzyklika ›Pacem 
in Terris‹ – wenn auch durchaus kritisch – hervor-
gehoben.15 Als politisch-juristische dauerhafte Struk-
tur, die in der Achtung vor der Freiheit der Staaten 

dennoch bindende Formen für die friedliche Streit-
beilegung anbietet, können die UN durch das Pri-
mat des (Völker-)Rechts ein System von Vergeltung 
und Repressalien ersetzen. Indem sie einen Konsens 
der Staaten hervorbringen, dienen die UN dem Ge-
meinwohl.16  

Die Mitgliedschaft in der IAEA seit 1957, einer 
autonomen Organisation, war der erste Schritt ei-
ner aktiven Teilnahme des Heiligen Stuhls im Bereich 
Abrüstung und Rüstungskontrolle der internationa-
len Gemeinschaft. Dabei genießt der Heilige Stuhl 
dieselben Rechte und Pflichten wie andere Mitglied-
staaten von UN-Sonderorganisationen.  

Beim Amt des Hohen Flüchtlingskommissars 
(UNHCR) war der Heilige Stuhl seit 1951, als Ver-
tragsstaat der Flüchtlingskonvention, Mitglied des 
beratenden Ausschusses des UNHCR und ist heute 
Mitglied des UNHCR-Exekutivausschusses. Er wur-
de schon 1951 in die Arbeit des UNHCR eingebun-
den, obwohl er zu jenem Zeitpunkt nicht Mitglied 
einer UN-Sonderorganisation war, sondern ledig-
lich Mitglied einer der technischen Organisationen, 
die noch aus Völkerbundzeiten stammten.

Seit 1964 ist der Heilige Stuhl auch Mitglied der 
Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und 
Entwicklung (UNCTAD) und seit 1975 der Inter-
nationalen Organisation zum Schutz des geistigen 
Eigentums (WIPO).17  

Teilnehmer an Konferenzen

Seine Mitgliedschaft in der IAEA und in Sonderor-
ganisationen der Vereinten Nationen ermöglicht es 
dem Heiligen Stuhl, an verschiedenen internationa-
len Konferenzen teilzunehmen. Sein Status als Be-
obachterstaat erlaubt ihm zudem die Teilnahme an 
von der Generalversammlung einberufenen Konfe-
renzen. 

Bei Konferenzen, die allen Staaten offenstehen, 
hat er ein Vorschlags- und Wahlrecht bei der Ämter-
besetzung. Er kann auch Geschäftsordnungsanträ-
ge stellen, Resolutionen alleine tragen oder unter-
stützen und Abstimmungen beantragen. Proto kol- 
larisch ist er den (Mitglied-)Staaten gleichgestellt.

So hat der Heilige Stuhl beispielsweise im Jahr 
1995 an der 4. Weltfrauenkonferenz in Beijing teil-
genommen, auf der zum ersten Mal eine Frau Lei-
terin der Delegation war. Außerdem hat er 1994 an 
der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo, am Erd-
gipfel von Rio de Janeiro im Jahr 1992 sowie an den 
jeweiligen Folgekonferenzen teilgenommen. Diese 
Teil nahme und die vom Heiligen Stuhl vertretenen 
Positionen haben die Diskussion um seinen Status 
in den Vereinten Nationen neu belebt.18  

Der Heilige Stuhl ist Vertragspartei von vier Men-
schenrechtsübereinkommen19 und mehreren Abrüs-
tungs- und sicherheitspolitischen Verträgen.20 Er hat 
auch, unter der Bezeichnung ›Staat der Vatikan-
stadt‹ den Weltraumvertrag von 1967 unterzeichnet 
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und sich an der Ausarbeitung des Statuts des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs (IStGH) beteiligt. 

… und als Beobachterstaat  
in den Vereinten Nationen

Der Beobachterstatus ist in der UN-Charta nicht 
ausdrücklich vorgesehen, kann aber als Antwort auf 
praktische Bedürfnisse der Organisation und eine 
Umsetzung ihres Postulats der Universalität verstan-
den werden. Demnach soll es Nichtmitgliedstaaten 
ermöglicht werden, ihre Interessen zu vertreten, eine 
sinnvolle Beziehung zur Organisation zu unterhal-
ten, deren Arbeit aus der Nähe zu verfolgen und ge-
gebenenfalls daran teilzunehmen.21 Der Status wird 
Nichtmitgliedstaaten, internationalen (Regional-)Or-
ganisationen und Staatengruppierungen sowie ge-
wissen nationalen Befreiungsorganisationen zuer-
kannt, wobei das Ausmaß der Rechte und Pflichten 
jeweils variieren kann.22  

Grundlagen

Der Beobachterstatus ist gewohnheitsrechtlich an-
erkannt, wie sich aus dem Fehlen von Einwänden 
der Mitgliedstaaten, die Bestätigung durch die Ge-
neralversammlung und der Praxis des UN-Sekre-
tariats ergibt.23 Bestehen Zweifel an der Staatsqua-
lität des Beobachterstaats, orientiert sich der Ge ne- 
ralsekretär an der diplomatischen Anerkennung oder 
an der Mitgliedschaft in wenigstens einer Sonder-
organisation der Vereinten Nationen, der sogenann-
ten Wiener Formel.24 

Der Heilige Stuhl ist gegenwärtig der einzige Be-
obachterstaat bei den Vereinten Nationen. Sein Sta-
tus wurde auf der 58. Generalversammlung bestä-
tigt25 und dessen Inhalt vom UN-Generalsekretär in 
einem vom Bereich Rechtsangelegenheiten des Se-
kretariats verfassten Memorandum ausgestaltet.26  

Rechte und Pflichten

Rechte

Als Beobachterstaat hat der Heilige Stuhl Rechte 
und Privilegien in den Tagungen der Generalver-
sammlung und ihrer Ausschüsse sowie in den von 
der Generalversammlung einberufenen internatio-
nalen Konferenzen. Er hat das Recht zur Teilnahme 
an der Generaldebatte der Generalversammlung und 
ein Rede- und (gewohnheitsrechtliches) Antwort-
recht, welches er nach den Mitgliedstaaten ausüben 
darf, ohne dass vorab besondere Erläuterungen ge-
geben werden müssen. Er kann seine Stellungnah-
men als offizielle Dokumente der Generalversamm-
lung oder von Konferenzen unter der Schirm herr- 
schaft der Generalversammlung herausgeben und zir-
kulieren lassen, ohne dass eine Anfrage eines Mit-
gliedstaats erforderlich wäre, auch dann, wenn eine 
Konferenz nicht allen Staaten offen steht.

Auf die Geschäftsordnung der Generalversamm-
lung oder der unter ihrer Ägide organisierten Kon-
ferenzen kann der Heilige Stuhl ebenfalls Einfluss 
nehmen. Zwar darf er keine Geschäftsordnungs-
anträge stellen, er kann jedoch in Debatten, die ihn 
betreffen, Geschäftsordnungsanträge stellen, solan-
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a.a.O. (Anm. 2), S. 195ff.

13 UN Doc. A/CN.4/SER.A/1959, S. 30, 35f., UN Doc. A/CN.4/SER.A/ 

1959/Add.1, S. 98f.; UN Doc. A/CN.4/SER.A/1962, S. 65, 190, 192; UN Doc. 
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va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_
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the United Nations. A Commentary, 2. Auflage, Bd. I, München 2002, 
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Organizations, Recueil des Cours de l’Académie de Droit Internatio-
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22 Volker Epping, in: Knut Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 5. Auflage, Mün-

chen 2004, § 31, Rn. 21 und § 32, Rn. 24f.
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ge diese nicht eine Entscheidung des Vorsitzenden 
betreffen. Er darf, gemeinsam mit mindestens einem 
Mitgliedstaat, einen Resolutionsentwurf unterstüt-
zen oder mittragen. Über einen vom Heiligen Stuhl 
mitgetragenen Resolutionsentwurf darf jedoch nur 
auf Antrag eines Mitgliedstaats, nicht des Heiligen 
Stuhles, entschieden werden. Er hat weder aktives 
noch passives Wahlrecht noch ein Vorschlagsrecht 
für die Ämter der Generalversammlung.

Aus seinem Beobachterstatus leitet sich allerdings 
ein Vorschlags- und Wahlrecht für die Richteräm-
ter bei den Internationalen Straftgerichtshöfen ab. 
An der Debatte vor der Wahl der Richter zu diesen 
vom Sicherheitsrat errichteten Gerichten nimmt der 
Heilige Stuhl wie ein Mitgliedstaat teil.

In der Generalversammlung und bei internatio-
nalen Konferenzen sitzt der Heilige Stuhl in proto-
kollarischer Reihenfolge hinter den Mitgliedstaa-
ten und vor der Palästinensischen Autonomie behör- 
de und der EU. 

Der Heilige Stuhl ist auch Ständiger Beobachter 
in verschiedenen Sonderorganisationen, Fonds und 
Programmen des Systems der Vereinten Nationen: 
FAO, IFAD, ILO, UNCHS/Habitat, UNDCP, 
UNESCO, UNIDO, UNWTO, WFP und WHO.

Neben den Rechten aus seinem Beobachtersta-
tus bleiben ihm die Möglichkeiten eines Nichtmit-
gliedstaats der Vereinten Nationen erhalten. Dazu 
gehören die Vorlage von konkreten Fragen bezüg-
lich des Friedens und der internationalen Sicherheit 
an die Generalversammlung und ihre Ausschüsse, 
insbesondere dem ersten und dritten Hauptausschuss. 
Ferner kann er teilnehmen an Erörterungen des Si-
cherheitsrats gemäß Artikel 32 UN-Charta und an 
Konsultationen des Sicherheitsrats gemäß Artikel 50 
UN-Charta. Überdies kann er den Internationalen 
Gerichtshof gemäß Artikel 36 des Statuts des Ge-
richtshofs anrufen.27  

Pflichten

Als Nichtmitgliedstaat ist der Heilige Stuhl aufge-
fordert, »zu den Ausgaben der Organisation beizu-
tragen, auf der Grundlage eines hypothetischen Bei-
tragssatzes von 0,001 Prozent, der die Berech nungs- 
grundlage für den im Einklang mit Resolution 
44/197 B der Generalversammlung vom 21. De-
zember 1989 dem Heiligen Stuhl jährlich in Rech-
nung gestellten Pauschalbeitrag bildet«.28 Im Jahr 
2012 liegt dieser Beitrag bei 11 816 US-Dollar.29 
Zusätzlich zu den Pflichtbeiträgen, die der Heilige 
Stuhl als Beobachterstaat für die Arbeit der Orga-
nisation leistet, trägt er auch freiwillig zum Haus-
halt bei. So zahlt er zum Beispiel in den Fonds für 
die am wenigsten entwickelten Länder, der diesen 
Ländern die Teilnahme an den Arbeiten der Vorbe-
reitungskommission für den IStGH ermöglichte, 
oder er beteiligt sich an verschiedenen vom Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-

schenrechte verwalteten Treuhandsfonds.30 Des Wei-
teren hat er die Pflicht zum freundlichen Verhalten 
gegenüber der Organisation.31 

Präsenz anderer Kirchen und  
religiöser Organisationen 

Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften neh-
men ausschließlich als nichtstaatliche Organisatio-
nen (NGOs), mit völkerrechtlicher Teilrechtsfähig-
keit innerhalb der Organisation, an der Arbeit der 
Vereinten Nationen teil.

Die lutherischen Kirchen sind durch den Luthe-
rischen Weltbund (World Lutheran Federation) als 
NGO bei den Vereinten Nationen repräsentiert. Er 
hat den besonderen Konsultativstatus beim Wirt-
schafts- und Sozialrat (ECOSOC) und den allgemei-
nen Konsultativstatus bei der UNCTAD; er arbeitet 
mit verschiedenen Programmen und Sonderorganisa-
tionen zusammen und ist bei der Hauptabteilung 
Presse und Information des UN-Sekretariats (DPI) 
akkreditiert. Viele nichtkatholische christliche Kir-
chen haben sich auch im Ökumenischen Rat der 
Kirchen zusammengeschlossen, der ebenfalls als 
NGO an der Arbeit der Vereinten Nationen teil-
nimmt. Auch andere Glaubensgemeinschaften und 
religiöse Organisationen sind beim ECOSOC, beim 
DPI oder bei verschiedenen Sonderorganisationen 
als NGO akkreditiert und nehmen so an der Arbeit 
der Vereinten Nationen teil.

Ausblick

Die Präsenz des Heiligen Stuhls in den Vereinten Na-
tionen und in ihren Sonderorganisationen wird mit 
seinem Wirken und seinen Bemühungen für den 
Schutz der Menschenrechte und den Weltfrieden be-
gründet. Er versteht sich in seinem Engagement als 
Sachwalter der internationalen Interessen und setzt 
sich für die Grundwerte und -prinzipien der inter-
nationalen Gemeinschaft ein, die von der geistlichen 
inneren und der äußeren Würde des Menschen her-
geleitet werden. Diese Interessen, die aus der Sicht 
des Heiligen Stuhls die Rechte des einzelnen Men-
schen, der Familie, der Gruppen, Völker und Nati-
onen beinhalten, sind die Grundlage der Notwen-
digkeit zu einer Zusammenarbeit der Völker hin 
zum Weltfrieden.32 Der Heilige Stuhl beschränkt 
sich in seiner Arbeit nicht auf die Menschenrechte, 
sondern bringt sich auch in sicher  heits- und entwick-
lungspolitische Fragen ein, die alle für den Schutz 
der auf göttlichem Recht beruhenden Menschen-
würde von Bedeutung sind.33

Der Heilige Stuhl unterstreicht die Bedeutung 
des christlichen Menschenbilds für seine Mitarbeit 
in den Vereinten Nationen beispielsweise in seinen 
Erklärungen zur Ratifizierung des Übereinkommens 
gegen Folter oder des Übereinkommens über die 

Der Heilige Stuhl 
zahlt einen hypothe-
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Rechte des Kindes, in denen er ausdrücklich auf 
den Kodex des Kanonischen Rechts, den Katechis-
mus der katholischen Kirche, päpstliche Aussagen 
und moraltheologische Grundsätze verweist. In 
seinen Erklärungen zum Beitritt zum Übereinkom-
men über das Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen und 
zur Ratifizierung des Übereinkommens über Streu-
munition unterstreicht er die Bedeutung der Abrüs-
tungsverträge für den Schutz der Menschenwürde. 

Es sind jedoch diese Bemühungen, den Menschen 
als Ebenbild Gottes in den Mittelpunkt der inter-
nationalen Politik zu stellen, die in einigen Teilbe-
reichen auf Kritik stoßen, insbesondere zu Fragen 
der Familienplanung und der reproduktiven Gesund-
heit, wie sie sich beispielsweise in seiner Stellung-
nahme zur Erklärung und Aktionsplattform von Bei-
jing34 ausdrückt. Diese Kritik, die in dem Beitrag 
von Mayr-Singer dargestellt wird,35 beschränkt sich 
auf wenige moraltheologische Aspekte, die nicht un-
umstritten sind, wie sich aus anderen Stellungnah-
men mehrerer Mitgliedstaaten ergibt. Der Schutz 
des ungeborenen Lebens und der Familie bleibt ein 
Kernthema in vielen Ländern: So gibt es Fälle von 
Sterilisierungen HIV-positiver Frauen gegen ihren 
Willen und gesetzliche Benachteiligungen von Fa-
milien mit mehr als einem Kind. Hier kommt dem 
Heiligen Stuhl eine mahnende Stimme zu, die nicht 
nur in einigen (westlichen) Medien, sondern auch 
in den Konferenzräumen Gehör und somit Eingang 
in die Verhandlungen findet. 

Der Beitrag des Heiligen Stuhls zur weiteren Ent-
wicklung und Stärkung des Menschenrechtsregimes, 
der Abrüstungsbemühungen und des humanitären 
Völkerrechts wird in den Foren des westlichen 
›Mainstream‹ kaum diskutiert. So kann er im si-
cherheitspolitischen Bereich durch seine Teilnahme 
an verbindlichen Rechtsinstrumenten ihr Inkraft-
treten fördern und somit seinen Beitrag zur Stär-
kung der internationalen Sicherheit leisten, ohne dass 
es dabei auf seine wirtschaftliche oder militärische 
Macht ankommt. Die Mitgliedstaaten scheinen die-
se mahnende Stimme akzeptiert zu haben und be-
wusst in ihrer Mitte zu wollen, wie sich in den Re-
solutionen zur Mitarbeit des Heiligen Stuhls als 
Beobachterstaat zeigt.

Gegenwärtig beruft sich nur der Heilige Stuhl als 
Vertreter einer Religionsgemeinschaft auf seine spi-
rituelle Souveränität und übt diese als Völkerrechts-
subjekt innerhalb der Vereinten Nationen aus. Doch 
auch andere Religionen verfügen über Organisati-
onsstrukturen, die mit staatlichen Strukturen eng 
verbunden sind (etwa die nordeuropäischen luthe-
rischen Kirchen sowie die orthodoxen Kirchen Grie-
chenlands und Finnlands).36 Daneben beanspruchen 
auch Staaten für sich, eine bestimmt religiöse (Schutz-)
Funktion auszuüben. So berufen sich mehrere ara-
bische Staaten auf ihre Stellung als Hüter islamischer 

heiliger Stätten oder definieren sich als islamisch-
theokratische Monarchien oder Republiken. Israel 
bezeichnet sich als jüdischen Staat.37 Die katholi-
sche Kirche hat also nicht als einzige Religionsge-
meinschaft Zugang zu den Vereinten Nationen.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass neben dem 
Heiligen Stuhl andere religiöse Institutionen in Zu-
kunft auf gleicher Ebene mit den Staaten an der Ar-
beit der Vereinten Nationen teilnehmen werden und 
sich hierfür die erforderlichen Strukturen geben. So 
würden auch andere Religionsgemeinschaften die 
Mög lichkeit haben, unabhängig von staatlichen Inte-
ressen zum Wohl der Menschen an der internatio-
nalen Rechtsentwicklung und internationalen poli-
tischen Entscheidungen teilzuhaben.

Ebenso denkbar ist, dass der Heilige Stuhl seine 
Mitarbeit in den Vereinten Nationen weiter aus-
baut und eine vollwertige Mitgliedschaft anstrebt. 
Das Staatssekretariat, eine Behörde der Römischen 
Kurie, untersucht bereits die Möglichkeit einer Mit-
gliedschaft, um seine Präsenz im Rahmen der Ver-
einten Nationen zu verstärken.38 
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